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meiſt unſeren Heilquellen verdanken, welche deine üte und deine
Allmacht beweiſen Wir bitten dich flehentlich, du wolleſt dieſe
wunderbaren heißen Heilquellen huldreichſt erhalten, ſegnen vor
aller Beſchädigung bewahren und allen, dieſen heilſamen
Wäſſern ihre Zuflucht nehmen, die gewünſ

E Geſundheit ertheilen
und ſie In derſelben erhalten, damit, wenn ſie den Ihrigen nach
auſe zurückkehren, ſie ſich deiner Gnade erfreuen und wir alle dich
als unſeren liebevollſten ater und Ausſpender aller Gnaden ETr;

Darumkennen und durch unſer ganzes Leben bben und preiſen
bitten wir dich demüthigſt durch unſeren errn F

ſum Chriſtum,
deinen eingeborenen Sohn, der mit dir ebt und regieret in Einigkeit
des heiligen Geiſtes, ott von Ewigkeit wigkeit. Amen.

Dieſe Gebete wiederholen ſich bei jeder der genannten Quellen
eit dem Mai 1893 ird nebſtdem noch das vom Regenschori

Janetſchek componierte Lied eingelegt:
Großer Gott! I  AIn heil'ger Stelle
Steh'n vir wieder im Gebet,
Hier, wo deine Wunderquelle
Heißen Strahls zu dir ſich 9e
Laſ geſund ſie heimwärts kehren,
Die vertrauen dieſem rank,
Daſs als ihren Retter ehren
Alle dich, die ſiech und rank!
Dank ſei dir für deine Güte,
—  — uns hilft un jeder 0  7
Doch auch fernerhin behüte
Unſ're Quellen, großer Gott!

Nachdem ſich die Proceſſion, vom Schützencorps begleitet, In
die Decanalkirche zurückbegeben, wird die eier mit dem Te Deum
laudamus und heiligen egen geſchloſſen Die nach auſenden
zählende Menge Einheimiſcher und Fremder, die der einfachen, aber
ergreifenden Ceremonie beigewohnt, zerſtreut ſich nun chnell in ihre

Uartiere.
Karlsbad V

O

Oſef Bergmann.
XIV (Penſions⸗Verein für Weltprieſter.) Eine oft

ventilierte und ielfach wer löſende rage iſt die ſtandesgemäße
Verſorgung der In Deficienz oder in dauernden Ruheſtand getretenen
Prieſter aus dem Säcularclerus In manchen jöceſen iſt uIn dieſer
Beziehung noch wenig geſchehen wird aher nicht unerwünſcht
ſein, Im Folgenden auf zwei Vereine hinzuweiſen, die In eminenter
Weiſe für das oben angegebene Ziel wirken. iellei bewahrheitet
ſich dann auch das Wort „Exempla rahunt“ Der eY derartigeVerein iſt der 77  t Joſefs⸗Verein zur Unterſtützung der WeltprieſterIm Ruheſtande für die Ohmiſche Kirchenprovinz“. Dieſer Verein
beſteht ſeit V  ahren, beſitzt jetzt ein Vermögen von 200.742
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und zählt 886 beitragende Mitglieder. Bezugsberechtigt ſind jetzt

Vereinsdeficienten. Im Ganzen wurden bisher 35.825 84 kr
als Unterſtützungsbeitrag ausgegeben. Vereinsmitglied kann jeder
Weltprieſter der eelſorge In der öhmiſchen Kirchenprovinz werden,
welcher nur die unzureichende Penſion aus dem Religionsfonde
gewärtigen hat, und zwar Kapläne und Katecheten Gemeinde—
und Bürgerſchulen mit der Vereinsfaſſion von 400 bis 1000 ſl.,
Pfarrer mit der ereinsfaſſion von 600 bis 1000 Katecheten
oder Profeſſoren einer Mittelſchule werden in den Verein
nicht aufgenommen. Doch wird Enn Kaplan oder Pfarrer, welcher
Vereinsmitglied iſt und mit der Zeit Katechet oder rofeſſor an
einer Mittelſchule wird, als Mitglied chalten Der Eintritt iIn den
Verein und die Leiſtung der jährlichen Beiträge geſchie auf fol⸗
gende Weiſe Das mit der Faſſion 600 beitretende itglie
za Jahresbeitrag 2/½%, und zwar In der ege
Im Jänner ganzjährig oder im Jänner und Juli halbjährig; bei
der 800 aſſton iſt der Jahresbeitrag bei der 1000
Faſſion eben dieſen Jahresbeiträgen 30⁰ jede Mitglied
beim intri die Beitrittsgebür, ſich ſowohl nach dem eLr
als auch nach der Faſſion richtet. In der Altersſtufe bis Jahren
ſind eS 07 in der von bis Jahren 4%/, in der von
898  — Jahren 6⁰

507 in der von bis Jahren 8j60 und nach

Jahren 100 der gewählten Vereinsfaſſion. Die Beitrittsgebür
kann entweder bei der Einſchreibung glei entrichtet werden,
oder In vier Jahren 12 Im Jänner 74, oder In vier Jahren 1e
Im änner  67 und Juli 3 178 Die Mitgliedſchaft gilt von dem Tage
0  7 welchem das eld des Mitgliedes vom Vereinscaſſier
In das au eingetragen ird Die Vereinsunterſtützungird verliehen von dem Tage an, von welchem die Penſion Qus
dem Religionsfonde bezogen ird Für jede Mitgliedſchafts⸗
jahr werden gegeben und ur jeden Jahres⸗
beiträgen eingezahlten Gulden wird ern Gulden
leiſtet. war mit der 600 Aſſion volle ahre
Mitglied und 11 dann In den Ruheſtand; dann rhält
51988 100 fl.; und weil In den Jahren Jahresbeiträge
per 12 (2%½ entrichtet hat, dazu noch 120 fl., Im ganzen alſo
220 fl.; und ſo gradatim aufwärts. Die Vereinsunterſtützung wird

bezahlt.
eine claſſenmäßig geſtempelte Quittung vierteljährig voraus⸗

Eine ähnliche Organiſation hat der St Engelbertus⸗Verein
In Köln, welcher ſich Jänner 889 aus Angehörigen des
Säcularelerus der Erzdiöceſe Köln gebildet hat mit dem wecke,ſeinen Mitgliedern Im Falle der Emeritierung einen lebenslänglichen
vierteljährli 3u zahlenden Zuſchuſs zur Penſion zu geben Der
Vermögensſtand beläuft ſich jetzt auf nahezu 100.000 Mark Die
Mitglieder zerfallen in zwei Claſſen. Die 2 7 Claſſe 3⁴ Ein⸗
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trittsgeld Mark für jede ereits verlebte Prieſterjahr und einen
Jahresbeitrag von Mark; die zweite Claſſe 3⁴ ern Eintritts
geld von Mark für jedes ereits verlebte Prieſterjahr und einen
Jahresbeitrag von Mark Darnach bemiſst ſich auch der enſions⸗
zuſchuſs, welcher für die Mitglieder der erſten Claſſe 750 Mark,
für die der zweiten Claſſe 500 Mark jährlich beträgt Der Verein
ird geleite von einem Vorſtande, der QAus einem Präſidenten und
deſſen Stellvertreter (beide vom rzbiſchofe ernannt) und vier
weiteren Mitgliedern (von den Vereinsmitgliedern ge beſteht. Alle
drei ahre noe eine Generalverſammlung Köln 0 Durch
allerhöchſte Cabinetsordre vom Mai 1891 wurden dem Verein
die einer juriſtiſchen Perſon verliehen. Nach dem Muſter
eines dieſer beiden Vereine ließen ſich wohl auch anderswo olche
Vereine erri  en, enn nicht etwa in einer iöceſe ſchon ein gut
dotierter Emeriten⸗Fond beſteht. Es gehört dies zu dem heutzutage
U praktiſchen Capitel „Selbſthilfe“.

Wieſinger.
(Dispenſation vom der Nüchternheit

vor der heiligen Communion.) Da das Gebot der Nüchtern⸗
heit vor der eiligen Communion nur ein kirchliches iſt, kann die
Kirche auch Ausnahmen davon geſtatten, und das hat ſie früher
gethan und hu ſie auch noch eute. 12 den geſetzlichen Aus⸗—
nahmen (wie wegen chwerer Krankheit) gibt * auch Ausnahmen
durch pecielle ispenſe von Seite des Apoſtoliſchen Stuhles.

Dieſe ſpeciellen Dispenſen von Seiten des apoſtoliſchen U  L
geſchahen früher nuLr äußerſt ſelten und nur aus wichtigen Urſachen,
die das öffentliche Wohl etreſſen und nur für den beſtimmten ein⸗
zelnen Fall Aus der Kirchengeſchichte kennen wir doch einzelne ſo

er
Fälle, die ich hier rwähne, weil ſie wenig bekannt ſind Am

März 54 rlaubte Ulius III dem Kaiſer arl
antequam Hucharistiam umeret, paululum C151

Sustentationem ventriculi“. Amgustaret 20 necessariam
October 1722 erlaubte Innocenz III dem damals krönenden

König Ludwig XV von Frankreich, daſs eL vor der ange dauernden
Krönungsceremonie, wobei der Krönende bekanntlich communicieren
muſs angeſichts ſeiner Schwächlichkeit etwas genieße. Ebenſo
erhielt 1838 Ferdinand von Oeſterreich Dispenſe von der Nüchternheit
vor der eiligen Communion bei ſeiner Krönung zu Mailand.
Pius geſtattete auf beſonderes Anſuchen des damaligen Königs
von ortugal, daſs un deſſen noi  en Beſitzung, enn rieſter,
„Aubt Propriae infirmitatis aut aEris intemperiei 0CCasione JUui-
busdam remediis C(COmestibilibus aut potabilibus nocte Uti CON—
Sueverant post mediam noctem“. ſie doch folgenden Tage
celebrieren durften, 81 Urgentissima fuerit Celebrandi necessitas
t paululum inde dormierint.


